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2. wenn durch das zur Strafverfolgung führende Ver
halten des Beschuldigten oder des Angeklagten die 
politisch-moralischen Anschauungen der Bürger 
gröblich verletzt worden sind.

(2) Der Anspruch auf Entschädigung besteht nicht, 
wenn der Beschuldigte oder der-Angeklagte durch sein 
eigenes Verhalten vorsätzlidi Anlaß zur Einleitung eines 
Strafverfahrens oder zur Verhaftung gegeben hat.

Verfahrensweise

§373
Entscheidung durch das Gericht

(1) Ergeht ein freisprechendes Urteil oder lehnt das 
Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens ab, hat das 
erkennende Gericht unverzüglich nach seiner Entschei
dung durch Beschluß darüber zu befinden, ob ein An
spruch auf Entschädigung dem Grunde nach besteht 
oder gemäß § 372 abzulehnen ist. Das Gericht hat vor 
seiner Entscheidung den Staatsanwalt und den Betrof
fenen zu hören.

(2) Dieser Beschluß ist nach Rechtskraft des freispre
chenden Urteils oder des die Eröffnung des Hauptver
fahrens ablehnenden Beschlusses zuzustellen.

§374
Entscheidung durch den Staatsanwalt

Wird das Verfahren durch das Untersuchungsorgan 
gemäß § 141 Absatz 1 Ziffern 1 und 2 oder durch den 
Staatsanwalt gemäß § 148 Absatz 1 Ziffer 1 eingestellt,

hat der zuständige Staatsanwalt von Amts wegen über 
den Anspruch auf Entschädigung dem Grunde nach zu 
entscheiden. Die Entscheidung ist mit der Verfügung 
über die Einstellung des Verfahrens dem Betroffenen 
zuzustellen.

§375
Rechtsmittel

(1) Gegen die Entscheidung des Gerichts gemäß §373 
steht dem Betroffenen und dem Staatsanwalt die Be
schwerde zu.

(2) Gegen die Entscheidung des Staatsanwalts gemäß 
§ 374 steht dem Betroffenen innerhalb einer Woche nach 
Zustellung die Beschwerde an den übergeordneten 
Staatsanwalt zu.

(3) Die Entscheidung hat eine Rcchtsmittelbclehrung 
zu enthalten.

§376
Entscheidung über die Höhe der Entschädigung

(1) Hat das Gericht gemäß § 373 einen Entschädigungs
anspruch anerkannt, hat das Oberste Gericht über 
die Höhe der Entschädigung zu entscheiden.

(2) Hat der Staatsanwalt gemäß § 374 einen Entschä
digungsanspruch zuerkannt, hat der Generalstaatsan
walt über die Höhe der Entschädigung zu entscheiden.

(3) Der Antrag auf Berechnung der Entschädigung ist 
innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Ent
scheidung über die Zuerkennung des Anspruchs beim 
Obersten Gericht (Absatz 1) oder beim Generalstaats
anwalt (Absatz 2) zu stellen.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am zwölften Januar, neunzehn
hundertachtundsechzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den zwölften Januar neunzehnhundertachtundscchzig

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. U l b r i c h t
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